
                               Vermittlungsvertrag 
                        für private Arbeitsvermittlung 
 

                                                zwischen 
 

                AKTIVAPOINT - Private Arbeitsvermittlung - B. Serdar 
   Lambertistr.7, 45964 Gladbeck 

 
                                                        und  
                                                                   dem/r Arbeitssuchenden 
 
      
      Name, Vorname 
 

       
               Straße, PLZ, Ort 
 
 
Gegenstand des Vertrages ist die Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
nach den Bestimmungen des § 421g SGB III. Der/ die Arbeitsuchende bestätigt durch Unterschrift den 
Erhalt und die Kenntnisnahme des o. g. Gesetzestextes. 
 
Die Vermittlungsvergütung beträgt 2.000,00 EURO. 
 
Es gilt als vereinbart, dass dem/ der Arbeitsuchenden für die Vermittlungstätigkeit keinerlei Kosten in 
Rechnung gestellt werden, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen von dem/ der Arbeitsuchenden 
gegenüber dem Vermittler erfüllt werden: 
 

§ Vorlage und Aushändigung des Original- Vermittlungsgutscheines nach Unterzeichnung des 
      Arbeitsvertrages, zustande gekommen durch unsere Kontaktvermittlung. 
§ Nach erfolgreicher Vermittlung Einreichung einer Kopie des Arbeitsvertrages  
      und Beschäftigungsbestätigung des Arbeitgebers (Formblatt) im Original nach der 6. Woche. 

  
 
Sofern der/ die Arbeitsuchende seiner/ ihrer Verpflichtung nachkommt, entstehen für den Arbeitsuchenden 
für die erfolgreiche Vermittlung keinerlei Kosten. Diese werden dann über den Vermittlungsgutschein mit 
der zuständigen Agentur für Arbeit/ ARGE bzw. der kommunalen Einrichtung abgerechnet. 
 
Der/ die Arbeitsuchende willigt ein, dass der Vermittler Daten über zu besetzende Arbeitsplätze und Daten 
des/ der Arbeitsuchenden erhebt, verarbeiten und nutzen darf, soweit dies für die Verrichtung seiner 
erlaubten Vermittlungstätigkeit erforderlich ist. Nach Abschluss der Vermittlungstätigkeit werden die dem 
Vermittler gestellten Unterlagen vernichtet. Sie können aus arbeitstechnischen Gründen nicht an den/ die 
Arbeitsuchende/n zurückgeführt werden. Personenbezogene Daten werden gelöscht. Dies gilt nicht, soweit 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder ein berechtigtes Interesse des Vermittlers dem entgegenstehen.  
Der/ die Arbeitsuchende erklärt sich im Falle einer Geschäftsübernahme durch Dritte damit einverstanden, 
dass die vorhandenen Daten übernommen werden dürfen. 
 
Der/ die Arbeitsuchende bevollmächtigt den Vermittler, seine/ ihre berechtigten Interessen gegenüber der 
zuständigen Agentur für Arbeit/ ARGE bzw. einer kommunalen Einrichtung, sowie dem künftigen 
Arbeitgeber, stellvertretend wahrzunehmen. 

 
 
 
 
                  
_________________________  _____________________                 _________________               
Private Arbeitsvermittler                   Datum                      - Arbeitsuchende/r -                      
     AKTIVAPOINT      
        B. Serdar 




